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Anordnung 
über die

Gewährung kurzfristiger Kredite für den Umlauf- 
mittelbereich der volkseigenen Bauindustrie.

— Kreditanordnung (Bauindustrie) —
Vom 22. Februar 1965

Auf Grund des § 24 der Verordnung vom 8. April 1964 
über die Gewährung kurzfristiger Kredite für den Um
laufmittelbereich der volkseigenen Industrie — Kredit
verordnung (Industrie) — (GBl. II S. 263) wird im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
staatlichen Organe folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für
a) die dem Ministerium für Bauwesen unterstehen

den volkseigenen Bau- und Montagekombinate 
und Spezialbaukombinate (Kombinate) und deren 
Betriebsteile (ВТ),

b) die dem Ministerinm für Bauwesen unter
stehende Vereinigung Volkseigener Betriebe Bau
mechanisierung Dresden (WB) und deren volks
eigene Betriebe (VEB),

c) die dem Ministerium für Verkehrswesen unter
stehende Reichsbahnbaudirektion (Rbbd) und 
deren Betriebe,

d) die dem Ministerium für Verkehrswesen unter
stehenden volkseigenen Wasserstraßenbaubetriebe,

e) die den Bezirks- und Kreisbauämtern unter
stehenden volkseigenen Baubetriebe und Bau
mechanikbetriebe (örtlichgeleitete volkseigene 
Baubetriebe),

im folgenden Betriebe, ВТ und deren wirtschafts
leitende Organe genannt.

(2) Die für die WB und deren Betriebe geltenden 
Bestimmungen dieser Anordnung finden entsprechende 
Anwendung auf die dem Landwirtschaftsrat der Deut
schen Demokratischen Republik unterstehende WB 
Meliorationen und deren volkseigene Betriebe. Dabei 
treten an die Stelle der Organe der Deutschen Investi
tionsbank die entsprechenden Organe der Deutschen 
Bauern-Bank.

§ 2
Zuständigkeit der Kreditinstitute

(1) Die kurzfristigen Kredite für den Umlaufmittel
bereich (Kredite) werden von der Deutschen Investi
tionsbank (Bank) gewährt

a) an die Kombinate
durch die Kombinatsfilialen (Kbf),

b) an die WB und Rbbd
durch die Industriebankfilialen (Ibf),

c) an die ВТ der Kombinate
durch die Sonderbankfilialen (Sbf), Bezirks
filialen (Bzf) oder Zweigstellen (Zw),

d) an die Betriebe der WB und Rbbd
an die volkseigenen Wasserstraßenbaubelriebe 

des Ministeriums für Verkehrswesen, 
an die örtlichgeleiteten volkseigenen Baubetriebe 

durch die Bezirksfilialen (Bzf) oder Zweig
stellen (Zw).

(2) Die Kreditgewährung an die WB Meliorationen 
und deren volkseigene Betriebe erfolgt durch die zu
ständigen Filialen der Deutschen Bauern-Bank.

§3
Kreditplanung

(1) Die Betriebe, ВТ und deren wirtschaftsleitende 
Organe haben entsprechend den planmethodischen Be
stimmungen einen Vorschlag für den Jahreskreditplan 
als Teil des Betriebsplanes, des Planes der Kombinate, 
der WB oder der Rbbd auszuarbeiten.

(2) Die Bank hat zu dem Vorschlag für den Jahres
kreditplan Stellung zu nehmen.

(3) Die Jahreskreditpläne sind durch die Leiter der 
übergeordneten Organe zu bestätigen.

(4) Zur Sicherung der Einhaltung der Jahreskredit
pläne sind von den Kombinaten und deren ВТ, der 
WB sowie der Rbbd und deren Betriebe Quartals
kreditpläne auszuarbeiten.

wer.

(5) Die Direktoren der zuständigen Bankfilialen 
haben die Quartalskreditpläne der Kombinate, der WB 
und. der Rbbd zu prüfen und im Rahmen der besrätig-
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